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Anordnung
über die Vereinbarung über die Vereinfachung und 
Vereinheitlichung der Zollabfertigung von Messe- 

und Ausstellungsgütern.

Vom 8. Dezember 1965

Auf Grund des § 4 des Zollgesetzes vom 28. März 
1962 (GBl. I S. 42) wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Organe des Staatsappa
rates folgendes angeordnet:

§1

Die am 24. Juni 1965 in Berlin in Vollmacht der Zoll
verwaltung des Ministeriums für Außenhandel der 
Volksrepublik Bulgarien, der Zollverwaltung der Deut
schen Demokratischen Republik, des Hauptzollamtes 
der Volksrepublik Polen, der Zentralen Zollverwaltung 
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, 
der Landeskommandantur der Finanz- und Zollwache 
des Finanzministeriums der Ungarischen Volksrepublik 
und der Hauptzollvenvaltung des Ministeriums für 
Außenhandel der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken Unterzeichnete, nachstehend veröffentlichte 
Vereinbarung über die Vereinfachung und Vereinheit
lichung der Zollabfertigung von Messe- und Ausstel
lungsgütern wird bestätigt.

§2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.

Berlin, den 8. Dezember 1965

Der Minister für Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel
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